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Hintergrund und Inhalt des Antrags

Die Verteilungsregelungen für Social Media (GOP = gemischte Online-Plattformen) wurden 2018 
von der MGV beschlossen und seitdem weiterentwickelt.

Die geltenden Regelungen sind bis einschließlich GJ 2025 befristet.

Aktuelle Regelungen

Es bestehen drei Verteilungsmöglichkeiten:

- bei DSPs mit 100% verwertbaren Nutzungsmeldungen: vollständig nutzungsbezogene Verteilung

- bei DSPs ohne verwertbare Nutzungsmeldungen: reine Zuschlagsverteilung

- bei DSPs mit Nutzungsmeldungen für einen Teil der Nutzungen: kombiniertes „duales Modell“

 In der Praxis hat sich das duale Modell etabliert, wobei der Anteil der nutzungsbezogenen Verteilung 
deutlich gestiegen ist (bei YouTube und anderen großen Plattformen inzwischen auf 85%).

Mit dem Antrag soll eine Verlängerung der bestehenden Regelungen um weitere 2 Jahre bis 
einschließlich GJ 2027 erwirkt werden.



Hintergrund und Inhalt des Antrags

 Die Nutzungserfassung hat sich durch bessere Datenübermittlungen durch die Plattformen und 
zusätzlich Tools (z.B. GEMA-eigenes Fingerprinting bei YouTube) deutlich verbessert.

 Der Anteil unbelegter Nutzungen ist stark zurückgegangen.

 Zuschlagsverteilungen verlieren dadurch an Bedeutung.

 Gleichzeitig ist die Zuschlagsverteilung besonders aufwendig und komplex in der Umsetzung.

Deshalb wird perspektivisch erwogen, das duale Modell zugunsten einer im Grundsatz 
nutzungsbezogenen Verteilung auslaufen zu lassen. 

Mit dem Antrag sollen die bestehenden Regelungen zunächst bis einschließlich GJ 2027 
verlängert werden. Die Mitgliederversammlung 2028 soll auf Grundlage der weiteren 
Entwicklung erneut über die künftige Ausgestaltung entscheiden. 
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